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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung 
des Verbandsgemeinderates 

der Verbandsgemeinde Gerolstein 
 

Sitzungstermin:  23.02.2023 
Sitzungsbeginn:  18:00 Uhr 
Sitzungsende:  19:13 Uhr 
Ort, Raum:  Gerolstein, in der Stadthalle Rondell 

 

ANWESENHEIT:   

Vorsitz 

Herr Hans Peter Böffgen Bürgermeister    

Mitglieder 

Herr Josef Ballmann       

Herr Dieter Bernardy       

Herr Hans Walter Blankenheim       

Herr Nils Böffgen       

Herr Erhard Bohn       

Frau Ulrike Erb-May       

Frau Carolin Heck       

Herr Rainer Helfen       

Herr Dietmar Johnen       

Herr Bernhard Jüngling Erster Beigeordneter    

Frau Michaela Leisen       

Herr Timo Lentz       

Herr Horst Lodde       

Herr Alois Manstein       

Herr Hans-Jakob Meyer       

Herr Helmut Michels       

Frau Carina Möller       

Frau Monika Neumann       

Herr Edi Schell       

Herr Klaus Schildgen       

Herr Walter Schmidt       

Herr Uwe Schneider       

Herr Walter Schneider       

Herr Egon Schommers       

Herr Klaus Sohns       

Herr Philipp Sonnen       

Herr Marco Weber       

Frau Gudrun Will       

Beigeordnete 

Herr Klaus-Dieter Peters Beigeordneter    
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Verwaltung 

Herr Harald Brück Werkleiter    

Frau Heike Görres Öffentlichkeitsarbeit    

Herr Stefan Mertes Stabstelle Wirtschaftsförderung    

Herr Stefan Mertes Wirtschaftsförderung    

Herr Bernd Schmitz FBL Bürgerdienste    

Herr Thomas Schreiner Stellv. Werkleiter (Technik)    

Herr Oliver Schwarz FBL Bauen und Umwelt    

 

Fehlende Personen:   

Mitglieder 

Herr Wolfgang Bauer    entschuldigt 

Herr Dieter Demoulin    entschuldigt 

Herr Hendrik Eltze    entschuldigt 

Frau Josefine Engeln Beigeordnete entschuldigt 

Herr Andreas Hoffmann    entschuldigt 

Herr Stephan Juchems    entschuldigt 

Herr Martin Kleppe    entschuldigt 

Frau Sabine Martinetz    entschuldigt 

Frau Karin Pinn    entschuldigt 

Herr Alois Reinarz    entschuldigt 

Frau Resi Schmitz    entschuldigt 

Herr Theodor Valerius    entschuldigt 

Beigeordnete 

Herr Ewald Hansen Beigeordneter entschuldigt 

 
Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates waren durch Einladung vom 14.02.2023 auf Donnerstag, 
23.02.2023 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung 
waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine Einwendungen 
erhoben. Der Verbandsgemeinderat ist beschlussfähig. 
 

TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten Sitzung 

2. Einwohnerfragen 

3. Nachwahl zu den Ausschüssen 

4. Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 
- Beratung und Beschlussfassung 

5. Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz - Beitritt der VG Gerolstein 

6. Teilfortschreibung FNP  "Freiflächen-PV-Anlage Auf Künscheid - Neroth" - Aufstellungsbeschluss 

7. Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hillesheim - 
Beschlussfassung 

8. Aktualisierung der Anlage zu § 5 Abs. 4 der Satzung über den Kostenersatz und die 
Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr 

9. Informationen / Verschiedenes 

9.1. Information über Ehrenämter und Nebentätigkeiten des Bürgermeisters nach § 119 Abs. 3 
Landesbeamtengesetz 
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Nichtöffentliche Sitzung 

10. Niederschrift der letzten Sitzung 

11. Informationen / Verschiedenes 

 
 
Vor Eintritt in die Sitzung wird die Tagesordnung aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Krankenhaus 
Gerolstein um den neuen Tagesordnungspunkt 9 „Resolution zur stationären Grundversorgung in der 
Verbandsgemeinde Gerolstein“ erweitert. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig beschlossen 
 
 

NEUE TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten Sitzung 

2. Einwohnerfragen 

3. Nachwahl zu den Ausschüssen 

4. Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 
- Beratung und Beschlussfassung 

5. Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz - Beitritt der VG Gerolstein 

6. Teilfortschreibung FNP  "Freiflächen-PV-Anlage Auf Künscheid - Neroth" - Aufstellungsbeschluss 

7. Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hillesheim - 
Beschlussfassung 

8. Aktualisierung der Anlage zu § 5 Abs. 4 der Satzung über den Kostenersatz und die 
Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr 

9. Resolution zur stationären Grundversorgung in der Verbandsgemeinde Gerolstein 

10. Informationen / Verschiedenes 

10.1. Information über Ehrenämter und Nebentätigkeiten des Bürgermeisters nach § 119 Abs. 3 
Landesbeamtengesetz 

Nichtöffentliche Sitzung 

11. Niederschrift der letzten Sitzung 

12. Informationen / Verschiedenes 
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Protokoll: 
 

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung 
 
Sachverhalt: 
 
Die Niederschrift der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates steht allen Mitgliedern zur Verfügung. Es 
werden keine Änderungs- und Ergänzungswünsche vorgebracht. Die Niederschrift wird in der vorliegenden 
Form anerkannt.  
 
 

TOP 2: Einwohnerfragen 
 
Es werden keine Einwohnerfragen vorgebracht.  
 
 

TOP 3: Nachwahl zu den Ausschüssen 
Vorlage: 1-4578/22/01-064 

 
Sachverhalt: 
 
Ausschuss für regionale Entwicklung 
Mit Schreiben vom 28.12.2022 hat Lars Hoffmann sein Mandat als Mitglied des Ausschusses für regionale 
Entwicklung niedergelegt. Herr Hoffmann war ordentliches Mitglied des vorgenannten Ausschusses. Das 
Vorschlagsrecht steht der FWG-Fraktion zu. 
 
Ausschuss für Generationen, Soziales, Kultur und Sport: 
Im Ausschuss für Generationen, Soziales, Kultur und Sport ist die Stellvertretung von Magdalena Winter 
vakant, nachdem Laura Dahm ihr Mandat niedergelegt hat. Das Vorschlagsrecht steht der CDU-Fraktion zu. 
 
Werkausschuss: 
Ralf Riske hat sein Mandat als Vertreter der Beschäftigten zur Verfügung gestellt, da er von den 
Verbandsgemeindewerken zur Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich Bauen und Umwelt gewechselt 
ist. Herr Riske war „ordentliches Mitglied“ der „Vertreter der Beschäftigten“ im Werkausschuss der 
Verbandsgemeinde Gerolstein. 
 
Das Vorschlagsrecht für die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter das Beschäftigen sowie deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter steht dem Personalrat zu. Der Personalrat schlägt vor, dass die vakante 
Position von Herrn Peter Kettel besetzt werden soll.  
 
Sofern keine geheime Abstimmung gewünscht wird, können die Wahlen offen mit Handzeichen erfolgen. 
Gemäß § 36 Absatz 3 Ziffer 1 GemO ruht bei Wahlen das Stimmrecht des Vorsitzenden. 
 
Beschluss 
 
Ausschuss für regionale Entwicklung 
 
Auf Vorschlag der FWG-Fraktion wird Herrn Dieter Bernardy zum ordentlichen Mitglied des Ausschusses für 
regionale Entwicklung gewählt: 
 

Ordentliches Mitglied: Stellvertretendes Mitglied: 

Lars Hoffmann | Dieter Bernardy (NEU) Sebastian Metz 
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Ausschuss für Generation, Soziales, Kultur und Sport 
 
Auf Vorschlag der CDU-Fraktion wird Herrn Rudolf Finken zum stellvertretenden Mitglied des Ausschusses 
für Generation, Soziales, Kultur und Sport gewählt: 

 

Ordentliches Mitglied: Stellvertretendes Mitglied: 

Magdalena Winter Laura Dahm | Rudolf Finken (NEU) 
 
 
Werkausschuss: 
 
Auf Vorschlag des Personalrates der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein wird Herr Peter Kettel als 
„Vertreter Beschäftigte“ gewählt: 
 

Vertreter Beschäftigte: Stellvertreter Beschäftigte: 

Ralf Riske | Peter Kettel (NEU) Daniel Hilgers 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
 
 

TOP 4: Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in das 
Haushaltsjahr 2023 - Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: 1-0046/23/01-013 

 
Sachverhalt: 
 
§ 17 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) regelt die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen 
des Haushaltsjahres in das Haushaltsfolgejahr. 
 
Nach § 17 Absatz 1 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines 
Teilhaushalts ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch 
Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres     (bis zum 
31.12.2023) verfügbar. 
 
Formell setzt die Übertragung von Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen und für 
ordentliche Auszahlungen gemäß § 17 Absatz 5 GemHVO den Beschluss des Rates voraus. Seitens der 
Verwaltung wird vorgeschlagen, die in der beigefügten Übersicht (Anlage 1) ausgewiesenen Ermächtigungen 
in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen, damit die dort aufgeführten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 
begonnen bzw. fortgeführt werden können. 
 
Hinsichtlich der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit regelt § 17 Absatz 2 GemHVO, dass diese 
Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und 
Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der 
Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum 
Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen (bis zum 31.12.2024). 
 
Ein Ratsbeschluss für die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist nicht 
erforderlich, da § 17 Absatz 2 GemHVO kraft Gesetzes die Übertragung anordnet. Nr. 6 der 
Verwaltungsvorschrift zu § 17 GemHVO sieht dennoch vor, dem Rat eine Auflistung vorzulegen, ob und in 
welcher Höhe Übertragungen erfolgt sind. Diese Übersicht ist als Anlage 2 beigefügt. 
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Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 14.02.2023 dem Verbandsgemeinderat empfohlen, 
die Übertragung der Ermächtigungen für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen des 
Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 gemäß der beigefügten Übersicht (Anlage 1) zu beschließen. 
 
Beschluss: 
 
Der Verbandsgemeinderat folgt der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.02.2023 und 
beschließt gemäß § 17 Gemeindehaushaltsverordnung die Übertragung der Ermächtigungen der 
ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 
2023 gemäß der beigefügten Übersicht (Anlage 1). 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 29   
 
 

TOP 5: Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz - Beitritt der VG Gerolstein 
 
Sachverhalt: 
 
1. Gegenstand und Ziel des Beschlusses …  
… ist der Beitritt zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP). Dieses Angebot wurde von den 
kommunalen Verbänden und dem Land ausgearbeitet. Mit dem Beitritt verpflichtet sich eine Kommune, ihre 
Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes (Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. Ausbau von CO2-
Senken) bzw. der Anpassung an die Klimawandelfolgen (Hitze, Dürre, Starkregen usw.) zu forcieren und 

besonders ambitioniert vorzugehen.  
 
Hierzu benennt jede Kommune bis zu fünf Ziele bzw. Maßnahmen, die sie in Angriff zu nehmen beabsichtigt. 
Diese Ziele/Maßnahmen sind Grundlage für eine individuelle Beratung, die für jede beitretende Kommune 
zur Umsetzung von Maßnahmen zusätzlich über den KKP vom Land angeboten wird. 
 
2. Allgemeiner Hintergrund  
Im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens hat sich das Land Rheinland-Pfalz zum Ziel gesetzt, die 
Emissionen an Treibhausgasen drastisch zu reduzieren und bis spätestens 2040 (lt. Koalitionsvertrag) 
klimaneutral zu werden – und damit dazu beizutragen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Zudem gilt es, die Folgen des Klimawandels durch geeignete und wirksame 
Anpassungsmaßnahmen zu bewältigen. 
 
Dazu bedarf es erheblicher Anstrengungen auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen, auch und 
insbesondere auf der kommunalen Ebene. Denn auf dieser Ebene werden die konkreten 
Rahmenbedingungen für die notwendigen Maßnahmen gesetzt, insbesondere in den Bereichen 
Bauleitplanung, Erzeugung erneuerbarer Energien sowie Mobilität / ÖPNV. 
 
Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Unternehmen (VkU), die Energieagentur 
Rheinland-Pfalz und das Land haben sich daher darauf verständigt, den Kommunalen Klimapakt einzurichten. 
Grundlage hierfür ist die Gemeinsame Erklärung vom 29. November 2022 (Anlage 1). 
 
3. Eckpunkte des Kommunalen Klimapakts 
Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem 
gegenseitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden Kommunen 
forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpassung an 
die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den 
Klimaschutzzielen des Landes. Im Gegenzug fördert und begleitet 
die Landesregierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer 
Maßnahmen mit passgenauen Angeboten und Leistungen. Der 
Kommunale Klimapakt wurde zunächst für die Jahre 2023 und 2024 
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vereinbart, ist aber auf Dauer angelegt und soll 2024 für die Folgejahre mit allen Beteiligten fortgeschrieben 
werden. 
 
4. Bisherige Aktivitäten  
Die Verbandsgemeinde Gerolstein hat bereits eine Reihe von Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur 
Klimawandelanpassung umgesetzt bzw. deren Umsetzung eingeleitet; hervorzuheben sind insbesondere  
 Energetische Sanierung von Gebäuden der VG Gerolstein (beispielhaft seien aufgeführt: Turnhallen 

Jünkerath, Lissendorf, Stadtkyll, Rathaus Hillesheim, Teile der RS+ in Jünkerath und Hillesheim) 
 Nutzung von alternativen Energieträgern (z. B. Installation von Hackschnitzelanlagen in verschiedenen 

Gebäuden der VG) 
 Teilfortschreibung des FNP Gerolstein für erneuerbare Energien (mit der Ausweisung von weiteren 

Eignungsflächen Windenergie, Steuerungsrahmen im Bereich der FF-PVA) 
 Erstellung von Hochwasser- und Starkregenschutzkonzepten - HWSK (für alle Gemeinden der VG 

Gerolstein soll ein HWSK erstellt werden, wobei für ¾ der Gemeinden bereits Aufträge erteilt werden 
sind) 

 und vieles mehr… 
 
5. Verstärktes Engagement im Rahmen des Kommunalen Klimapakts 
Mit dem Beitritt zum Kommunalen Klimapakt ist die Selbstverpflichtung verbunden, unsere Aktivitäten 
sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen über das bisherige Maß hinaus zu 
verstärken. Hierzu benennt jede Kommune mit dem Beitritt bis zu fünf Ziele bzw. Maßnahmen, die sie zu 
diesem Zweck zu verfolgen bzw. in Angriff zu nehmen beabsichtigt. Für die Verbandsgemeinde Gerolstein 
kommen folgende Ziele/Maßnahmen in Betracht: 
 

1) Klimaschutzstrategie /-konzept für die VG Gerolstein einschl. Optimierung der verwaltungsinternen 
Abläufe 

2) Einführung / Optimierung eines systematischen Energiemanagements 
3) Realisierung / Beteiligung / Betreibung von Erneuerbare Energien-Anlagen 
4) Unterstützung und Schaffung von attraktiven Maßnahmen im Bereich der Mobilität in der VG 

Gerolstein  
5) Energetische Sanierung / Optimierung von Gebäuden. 

 
(Die v. g. Ziele / Maßnahmen sind in der Anlage 2 näher beschrieben und erläutert, warum wir gerade diese 
Maßnahmen priorisieren – ein Orientierungsrahmen des Landes ist als Anlage 3 beigefügt). 
 
Diese Ziele bzw. Maßnahmen werden nach dem Beitritt im Zuge des exklusiv für die „KKP-Kommunen“ zur 
Verfügung stehenden Beratungsangebots nochmals im Einzelnen besprochen, dabei im jeweiligen 
kommunalen Kontext eingeordnet und priorisiert, je nach Bedarf auch modifiziert, revidiert oder ergänzt, um 
im Ergebnis ein Paket an wirksamen, effektiven und auch im Hinblick auf den finanziellen Aufwand effizienten 
Maßnahmen in die Umsetzung zu bringen und so einen bestmöglichen Beitrag zur zeitnahen Reduktion der 
Treibhausgasemissionen bzw. zur Anpassung an Klimawandelfolgen zu leisten.  
 
Das Ergebnis dieser Beratung wird im Nachgang nochmals in den kommunalen Gremien beraten und die 
dann noch erforderlichen Folgebeschlüsse gefasst. 
 
Um diesen Beratungs- und Umsetzungsprozess optimal zu unterstützen, wird die Verwaltung entsprechende 
personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infrastruktur bereitstellen sowie in der 
Beitrittserklärung eine zentrale Ansprechperson in der Verwaltung benennen und deren Stellvertretung 
sicherstellen. Dies werden in der Verbandsgemeinde zunächst Arno Fasen und als Vertretung Oliver Schwarz 
sein. 
 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat dem Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 06.02.2023 
den Beitritt der Verbandsgemeinde Gerolstein zum Kommunalen Klimapakt zu den genannten 
Rahmenbedingungen empfohlen.  
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Beschluss: 
 
Auf Empfehlung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 06.02.2023 fasst der 
Verbandsgemeinderat folgenden Beschluss: 
 
Die Verbandsgemeinde Gerolstein tritt dem Kommunalen Klimapakt bei. Damit verpflichtet sie sich, ihre 
Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen zu verstärken und dabei 
ambitioniert vorzugehen. Sie benennt dazu folgende Ziele und Maßnahmen und bringt diese in das weitere 
Verfahren ein: 

1) Klimaschutzstrategie /-konzept für die VG Gerolstein einschl. Optimierung der verwaltungsinternen 
Abläufe 

2) Einführung / Optimierung eines systematischen Energiemanagements 
3) Realisierung / Beteiligung / Betreibung von Erneuerbare Energien-Anlagen 
4) Unterstützung und Schaffung von attraktiven Maßnahmen im Bereich der Mobilität in der VG 

Gerolstein  
5) Energetische Sanierung / Optimierung von Gebäuden. 

 
Auf dieser Basis wird die Verwaltung beauftragt, 

 die vollständige Beitrittserklärung (siehe Anlage 4) gemäß diesem Beschluss in der vorgegebenen 
Form zeitnah an das MKUEM abzugeben, 

 zu prüfen, welche der über den KKP zur Verfügung stehenden Beratungsangebote in Anspruch 
genommen werden sollen und diese zeitnah und proaktiv anzufordern sowie  

 entsprechende personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infrastruktur 
bereitzustellen, um den Beratungs- und Umsetzungsprozess zu unterstützen. 

 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 29   
 
 

TOP 6: Teilfortschreibung FNP  "Freiflächen-PV-Anlage Auf Künscheid - Neroth" - 
Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: 2-0035/23/01-022 

 
Sachverhalt: 
 
In der Sitzung der Ortsgemeinde Neroth am 14.09.2022 wurde durch die Projektentwickler die Freiflächen-
Photovoltaikanlagen (FF-PVA) im Bereich „Auf Künscheid“ vorgestellt. Der Ortsgemeinderat hat am 
20.12.2022 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. 
 
Nach erfolgter Prüfung auf den Kriterienkatalog scheint eine Realisierung von FF-PVA auf den Flächen im 
Bereich „Auf Künscheid“, wie in der Anlage dargestellt, möglich, sodass die Gemeinde beabsichtigt diese 
Flächen mit einer entsprechenden Bauleitplanung zu überplanen. In die Planung soll die rot-umrandete 
Fläche einbezogen werden. 
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Diese Bauleitplanung ist erforderlich, da Freiflächen-Photovoltaikanlagen keine privilegierten Vorhaben nach 
§ 35 BauGB sind, sodass die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes und eines Bebauungsplanes mit der 
Ausweisung als „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik“ erforderlich ist. 
 
Die Ortsgemeinde hat in ihrer Sitzung am 20.12.2022 die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes in 
diesem Bereich der Verbandsgemeinde beantragt. 
 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Verbandsgemeinde hat mit Beschluss vom 06.02.2023 dem 
Verbandsgemeinderat empfohlen, den Aufstellungsbeschluss zu fassen. 
 
Ratsmitglied und Ortsbürgermeister von Neroth, Herr Schommers, bemängelt das nahegelegene 
gemeindeeigene Flächen nicht zur Realisierung von FF-PVA genutzt werden können und tut kund, dass er 
sich der Beschlussfassung enthalten wird. Fachbereichsleiter Schwarz informiert, dass die vorbenannten 
gemeindeeigenen Flächen nach dem Kriterienkatalog leider nicht zur Verfügung stehen können. 
 
Beschluss: 
 
Nach Beratung beschließt der Verbandsgemeinderat den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 BauGB für den die 
Teilfortschreibung „FF-PVA Auf Künscheid – Neroth“ zu fassen. Die Verwaltung wird beauftragt gemeinsam 
mit der Ortsgemeinde die weitere Planung durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 27  Enthaltung: 2   
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TOP 7: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hillesheim - 
Beschlussfassung 
Vorlage: 2-0036/23/01-023 

 
Sachverhalt: 
 
Im Bereich des „Molkerei-Platzes“ in der Stadt Hillesheim ist durch einen Investor die Ansiedlung von 
diversen Einzelhandelsbetrieben vorgesehen.  
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Hillesheim sieht für die Straße „Am Stockberg“ im mittleren Bereich 
beiderseits die bauliche Nutzung als Gewerbegebiet vor. Gemäß der städtebaulichen Konzeption ist es 
notwendig, im Einklang mit den Zielen die bauliche Nutzung der bebauten und unbebauten Parzellen 
beiderseits der Straße „Am Stockberg“ westlich des Friedhofs in Mischbaufläche zu ändern. Für den Bereich, 
wo Einzelhandel angesiedelt werden soll, ist die Klassifikation der Baunutzung als Sonderfläche notwendig.  
 
Der Stadtrat Hillesheim hat am 23.03.2022 den Beschluss über die Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes für den Bereich „Alte Molkerei“ gefasst. Die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
wurde durch den Verbandsgemeinderat in öffentlicher Sitzung am 31.03.2022 beschlossen. 
 
In der Sitzung am 29.06.2022 hat der Stadtrat Hillesheim auf Grundlage des seinerzeit vorliegenden 
Entwurfes die Durchführung des Beteiligungsverfahrens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange beschlossen.  
 
Das Beteiligungsverfahren fand in der Zeit vom 12.08.2022 bis einschl. 23.09.2022 statt. Die eingegangenen 
Anregungen und Bedenken der Unteren Landesplanungsbehörde, Planungsgemeinschaft Region Trier und 
IHK Trier enthielten keine konzeptionellen Festlegungen die Infrage zu stellen waren.  
 
Da das Büro bds Kommunalberatung aus Münster nicht mehr für die Finalisierung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes zur Verfügung stand, wurde durch die Stadt auf Vorschlag der Verwaltung am 22.11.2022 
der Auftrag an die BBE Handelsberatung GmbH aus Köln vergeben.  
 
Für die Finalisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes mussten u.a. folgende Punkte überarbeitet 
werden: 
 

- zusammenfassende Darstellung der Angebots- und Nachfragesituation; 
- Aktualisierung der Kaufkraftdaten und Zentralitätskennziffern im räumlichen Bezug des 

Grundzentrums; 
- Zusammenfassende Darstellung der landesplanerisch relevanten Festlegungen, (Abgrenzung 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt; Sortimentslisten für die zentralen Versorgungsbereiche 
Innenstadt und Kölner Straße) 

 
Der Stadtrat Hillesheim wurde durch die BBE Handelsberatung GmbH am 18.01.2023 auf den aktuellen Stand 
hinsichtlich der Aufgabenstellung und Auftragsdurchführung für die Fortschreibung gebracht. 
  
Schlussendlich wurde festgestellt, dass die Ziele 57 und 58 aus dem Landesentwicklungsprogramm 
Rheinland-Pfalz (LEP IV) gewahrt sind. Hinsichtlich des Nichtbeeinträchtigungsgebotes Ziel 60, wurde bereits 
mit der Unteren Landesplanungsbehörde Kontakt aufgenommen. Das Ergebnis, ob die Auswirkungsanalyse 
bzw. das Verträglichkeitsgutachten aus dem Jahr 2017 noch Anwendung findet, steht noch aus.  
 
Der Stadtrat Hillesheim hat die überarbeitete finale Fassung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes am 
18.01.2023 beschlossen und gleichzeitig die Verwaltung beauftragt, die Fortschreibung zur Beschlussfassung 
dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Verbandsgemeinde sowie dem Verbandsgemeinderat 
vorzulegen. 
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Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Verbandsgemeinde hat sich mit der Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hillesheim in öffentlicher Sitzung am 06.02.2023 befasst und 
empfiehlt dem Verbandsgemeinderat die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt 
Hillesheim zu beschließen. 
 
Die durch die BBE Handelsberatung erstellte Präsentation sowie das Einzelhandels- und Zentrenkonzept sind 
im Gremieninfoportal einsehbar. Nach kurzer Vorstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes durch 
Fachbereichsleiter Schwarz stellt Bürgermeister Böffgen nachfolgenden Beschluss zur Abstimmung.  
 
Beschluss: 
 
Der Verbandsgemeinderat stimmt der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes im Bereich 
der Stadt Hillesheim zu und beschließt das Einzelhandels- und Zentrenkonzept als städtebauliches 
Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB. Das Einzelhandelskonzept ist bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen zu berücksichtigen. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 29   
 
 

TOP 8: Aktualisierung der Anlage zu § 5 Abs. 4 der Satzung über den Kostenersatz und die 
Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr 
Vorlage: 3-0001/23/01-025 

 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und 
Dienstleistungen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Gerolstein vom 31.03.2022 sind die Stundensätze 
für Feuerwehr- und andere Einsatzfahrzeuge jährlich zum 31.12. auf den neuesten Stand zu bringen. 
 
Durch die Indienststellung des Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges (HLF 10) für die Feuerwehr Stadtkyll 
und des Mehrzweckfahrzeuges (MZF 1) für die Feuerwehr Neroth im Jahr 2022 haben sich bei diesen 
Fahrzeugklassen Änderungen ergeben. 
 
Der Stundensatz für ein HLF 10 steigt um 9,00 € auf 204,00 €. Der Stundensatz für ein MZF 1 wird mit 70,00 
€ neu kalkuliert, da ein solches Fahrzeug bisher nicht bei der Feuerwehr vorgehalten wird. 
 
Das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) der Feuerwehr Densborn, das ebenfalls 2022 in Dienst gestellt wurde, ist 
bereits in der Kalkulation der Fahrzeugkosten im Zuge der Erstellung der Satzung berücksichtigt worden, 
sodass sich hier keine Änderungen ergeben. 
 
Die Änderung der Anlage zur Satzung soll am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft treten. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat diesen Tagesordnungspunkt in seiner Sitzung vom 14.02.2023  
vorberaten und einen Empfehlungsbeschluss gefasst.  
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Beschluss: 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Änderung der Anlage gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung über den 
Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der 
Verbandsgemeinde Gerolstein gemäß der vorliegenden Übersicht. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 29   
 
 

TOP 9: Resolution zur stationären Grundversorgung in der Verbandsgemeinde Gerolstein 
 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund der Schließung der Fachbereiche Chirurgie und Somatik (Innere Medizin) des St. Elisabeth 
Krankenhaus in Gerolstein zum 31.03.2023 wurde eine gemeinsame fraktionsübergreifen „Resolution zur 
stationären Grundversorgung in der Verbandsgemeinde Gerolstein“ erarbeitet.  
 
Aus dem Rat wird zudem angeregt, dass ein gemeinschaftliches Auftreten mit den Verbandsgemeinden 
Kelberg und Daun sowie des Kreises Vulkaneifel zum Erhalt des Krankenhaus Gerolstein angestrebt werden 
muss. Die Mitglieder des Kreistages werden dies auch in den Kreisgremien kundtun. 
 
Der Verbandsgemeinderat fordert von der Landesregierung den Erhalt des Krankenhauses Gerolstein als 
Grundversorgungseinrichtung und hat in seiner heutigen Sitzung dazu einstimmig nachfolgende Resolution 
verabschiedet. 
 
Beschluss: 
 
Auch nach den Resolutionen des Verbandsgemeinderates Gerolstein vom 12. März 2020 und vom 15. 
Februar 2021 beobachten die Verbandsgemeinde Gerolstein, die beiden Städte Gerolstein und Hillesheim 
und die Menschen in unseren 36 Ortsgemeinden weiterhin mit großer Sorge die aktuelle Entwicklung des 
Krankenhauses in Gerolstein.  
 
2013 wurde die Geburtsstation, 2020 die stationäre Chirurgie und zum 31.03.2023 soll das internistische 
Versorgungsangebot der Inneren Abteilung am Standort des Krankenhauses Gerolstein geschlossen werden.  
 
Der Standort in Gerolstein wurde von der Marienhaus Gruppe in den vergangenen Jahren zugunsten des 
Standortes in Bitburg immer weiter geschwächt, indem Ärzte und medizinischen Fachpersonal vorrangig in 
Bitburg eingesetzt und Leistungen in Gerolstein reduziert worden sind. Darüber hinaus hat die wirkliche 
Bereitschaft der Marienhaus Gruppe zur Kooperation mit dem Krankenhaus eines anderen Trägers in Daun 
gefehlt. Damit ist die aktuelle Situation nicht nur dem Wettbewerbsdruck von außen geschuldet, sondern in 
wesentlichen Teilen auch hausgemacht.    
 
Die Kürzungen im versorgenden und behandelnden Angebot durch den Wegfall weiterer Fachdisziplinen im 
Krankenhaus Gerolstein stellt für unsere ländliche Region Gerolstein eine nicht hinnehmbare Gefahr der 
gesundheitlichen Versorgung der Menschen dar. Auch Menschen im ländlichen Raum haben einen Anspruch 
auf eine gute Gesundheitsversorgung – selbst wenn sich das »nicht rentiert«.  
Der Verweis auf die Einrichtungen und medizinischen Angebote von anderen Krankenhäusern in Daun, 
Wittlich, Mechernich, Prüm und Bitburg ersetzt nicht das Leistungsangebot vor Ort und die Versorgung der 
Menschen im Gerolsteiner Land. Hinzu kommt, dass die Marienhaus GmbH zum 31.03.2023 auch das 
Krankenhaus in Adenau schließen wird, das bisher die Grundversorgung für viele Bürger*innen aus dem 
nördlichen Teil unserer Verbandsgemeinde gewährleistet hat.  
 
Schon heute beklagen Patienten lange Fahrstrecken, überfüllte Ambulanzen, verschobene Operationen, 
fehlendes Personal, lange Wartezeiten und sehr beengte Raumverhältnisse in den genannten 
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Krankenhäusern. Diese Situation wird sich durch die Schließung in Gerolstein weiter verschärfen, während in 
Gerolstein gut ausgestattete und eingerichtete Behandlungsräume und Zimmer leer stehen und 
Fachpersonal gehen muss.  
 
Mit dem Wegfall der Grundversorgung in Gerolstein müssen über 30.000 Menschen aus der 
Verbandsgemeinde Gerolstein längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Für rd. 5.000 Menschen im Einzugsbereich 
des Krankenhauses Gerolstein ist die gesetzliche Garantie, dass in max. 30 Min. Pkw-Fahrstrecke das nächste 
Krankenhaus der Grundversorgung erreicht wird, gefährdet.  
 
Eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in dem für die Menschen besonders sensiblen Bereich der 
medizinischen Gesundheitsversorgung ist nicht mehr gegeben. Die Menschen im Gerolsteiner Land werden 
damit zu Patienten "zweiter Klasse".  
 
Die Verbandsgemeinde Gerolstein sieht neben dem Krankenhausträger auch die Landes- und 
Bundesregierung in der Pflicht, da die Krankenhausinvestitionsförderung und vor allem die 
Krankenhausplanung in deren Zuständigkeit fallen.  
 
Die Entwicklung am Krankenhausstandort Gerolstein ist exemplarisch für die Situation zahlreicher 
Krankenhäuser ländlicher Regionen und verdeutlicht, dass die Bemühungen von Landes- und 
Bundesregierung zum Erhalt „kleinerer“ Krankenhausstandorte nicht ausreichend sind und dringend 
verstärkt werden müssen.  
 
Neben den im Vergleich zu städtischen Regionen geringeren Fallzahlen, die die Aufrechterhaltung einer 
qualitativ guten Versorgung erschweren, kommt derzeit die hohe Inflation und die daraus resultierende 
Kostenexplosion. Um eine wohnortnahe stationäre Versorgung zu sichern, ist kurzfristig ein 
Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser erforderlich.  
  
Die Situation am Krankenhausstandort Gerolstein zeigt zudem, dass langfristig eine umfassende 
Krankenhausreform notwendig ist. Mit Blick auf die derzeitige Krankenhausstruktur ist festzustellen, dass es 
einerseits in den Städten zu viele Krankenhäuser mit dem gleichen Angebot und hierdurch Doppelstrukturen 
gibt. Auf der anderen Seite müssen in ländlichen Regionen, wie das Beispiel Gerolstein zeigt, Abteilungen 
oder ganze Krankenhäuser schließen, weil die Patientenzahlen niedrig sind.  
 
Ziel einer zukunftsfähigen Krankenhausreform muss es sein, Doppelstrukturen in Ballungsräumen zu 
beseitigen und zugleich eine flächendeckende, wohnortnahe Versorgung aufrecht zu erhalten. Hierfür muss 
das System der Fallpauschalen neu justiert werden. Die Einführung einer Vorhaltepauschale würde es 
ermöglichen, Krankenhäuser, die für die wohnortnahe Versorgung wichtig sind, wirtschaftlich zu stärken. 
Davon würden insbesondere Krankenhäuser in ländlichen Regionen profitieren. 
 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Gerolstein fordert daher von der Landesregierung den 
Erhalt des Krankenhauses Gerolstein als Grundversorgungseinrichtung in seinem jetzigen Bestand zu sichern. 
Darunter verstehen wir den Erhalt der Inneren Abteilung, Intensivbetten, chirurgischen Ambulanz und 
Psychiatrischen Fachabteilung. Die Finanzierung kann langfristig mit der vom Bundesgesundheitsministerium 
angekündigten Krankenhausreform und der damit einhergehenden neuen Vergütungs- und Planungsstruktur 
sichergestellt werden.  
 
Darüber hinaus ist die dauerhafte Sicherung des Notarztstandortes in Gerolstein und der Rettungswachen in 
Jünkerath und Walsdorf für das Gerolsteiner Land unverzichtbar. Nach  den Schließungen in Gerolstein und 
Adenau fehlen auch Ärzte, die als Notarzt*in im Rettungsdienst tätig waren. Zudem gehen Schockräume für 
den Rettungsdienst verloren, in denen Patienten zumindest für den Weitertransport in Fachkliniken 
stabilisiert werden konnten. Rechnerisch fehlt künftig auch die Kapazität von über 100 Patientenbetten, die 
kurzfristig in den umliegenden Krankenhäusern nicht aufgebaut werden kann. Dies führt zu noch längeren 
Transportwegen und Transportzeiten für Patienten, Rettungsdienst und Notärzte. Zur medizinischen 
Grundversorgung gehört auch ein Rettungs- und Notarztdienst entsprechend der gesetzlichen 
Hilfeleistungsfristen. 
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Die Kreisverwaltung Vulkaneifel wird aufgefordert, das Gesundheitskonzept des Landkreises 
weiterzuentwickeln, um eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung und den Aufbau eines regionalen 
Gesundheitsnetzwerks voranzutreiben. 
 
Die Verbandsgemeinde Gerolstein erwartet von allen Beteiligten Unterstützung bei den Bemühungen, eine 
qualitativ hochwertige, wohnortnahe stationäre und ambulante Gesundheitsversorgung gemeinsam 
voranzutreiben. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 29   
 
 

TOP 10: Informationen / Verschiedenes 
 
Sachverhalt: 
 

 SPD-Fraktion: Runder Tisch zur Gewaltprävention 
Aufgrund der Zunahme von Gewaltdelikten regt die SPD-Fraktion einen Rundentisch zur 
Gewaltprävention auf der Ebene der Verbandsgemeinde an. Teilnehmer müssten aus Sicht der 
Fraktion die Polizei, Streetworker, Jugendpfleger und die Jugendvertretung sein.  
 
Nach verschieden Wortmeldungen wird sich darauf verständigt, dass die Anregung der SPD-Fraktion 
in schriftlicher Fassung bei der Verwaltung eingereicht werden soll. 
 
Von Seiten der Verwaltung wird mit der Polizei kontaktaufgenommen und diese zu einer der 
nächsten Sitzungen, ggf. passender Ausschuss, zuladen. Weiterhin sollen die aktuellen 
Gewaltpräventionsangebote (Kreis, Schule) zusammengefasst dargestellt werden.  

 
 

TOP 10.1: Information über Ehrenämter und Nebentätigkeiten des Bürgermeisters nach § 119 Abs. 3 
Landesbeamtengesetz 
Vorlage: 1-0081/23/01-024 

 
Sachverhalt: 
 
Nach § 119 Abs. 3 Landesbeamtengesetz sind u.a. die hauptamtlichen Bürgermeister verpflichtet, in einer 
öffentlichen Sitzung die Vertretungskörperschaft über Art und Umfang ihrer innerhalb und außerhalb des 
öffentlichen Dienstes ausgeübten Nebentätigkeiten und Ehrenämter sowie über die Höhe der dadurch 
erzielten Vergütungen im vergangenen Kalenderjahr zu informieren. Zuletzt ist die Unterrichtung (Stand: 
31.12.2021) in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 31.03.2022 erfolgt. 
 
Die von Bürgermeister Hans Peter Böffgen im vergangenen Jahr ausgeübten Nebentätigkeiten und 
Ehrenämter sind aus der beiliegenden Auflistung ersichtlich. Diese Nebentätigkeiten und Ehrenämter werden 
regelmäßig auch der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt. 
 
Die Auflistung der Nebentätigkeiten und Ehrenämter ist der Niederschrift zur heutigen Sitzung beigefügt. 
Weiterhin erfolgt eine Veröffentlichung unter Aktuelles > Bekanntmachungen auf der Internetseite der 
Verbandsgemeinde Gerolstein (www.gerolstein.de). 
 
Das Stimmrecht von Bürgermeister Böffgen ruht bei der Beschlussfassung.  
  

http://www.gerolstein.de/
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Beschluss: 
 
Der Verbandsgemeinderat nimmt die vom Bürgermeister vorgelegte Auflistung seiner Nebentätigkeiten und 
Ehrenämter zur Kenntnis. Die Verwaltung wird um Veröffentlichung nach § 119 Abs. 3 LBG gebeten. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 28  Sonderinteresse: 1   
 
 
 

Für die Richtigkeit: 

 
 

   
Hans Peter Böffgen 

(Vorsitzender) 
 Jonas Mauer 

(Protokollführer) 
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